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Liebe Pollingerinnen! 

Liebe Pollinger! 

 
 

 
 

Vorher – Nachher: die Abbildung veranschaulicht, wie die Hochwassermulde künftig den Ortskern von Polling  
vor Überflutungen schützt. 

 
 
Im Jahr 2012 wurde unsere Gemeinde von einer gewaltigen Hochwasserkatastrophe heimgesucht, 
die verheerende Auswirkungen hatte. Der gesamte Ortskern stand damals unter Wasser. An der 
Stelle, wo sich die Hauptstraße befindet, bahnte sich ein reißender Fluss seinen Weg. Sehr viele 
Häuser wurden überflutet. Auch das Gemeindeamt stand unter Wasser. Ein solches Ereignis brennt 
sich in das Gedächtnis der Menschen ein, erst recht bei jenen, deren Häuser verwüstet wurden. 
 
Um sich für die Zukunft gegen eine solche Überflutung zu schützen, haben wir als  Gemeinde Pol-
ling, gemeinsam mit dem Gewässerbezirk Braunau und dem Ingenieurbüro Humer, ein Hochwasser-
schutzprojekt in Angriff genommen, das jetzt im Dezember starten soll.  
 
Die Auftragsvergabe für dieses Mammutprojekt erfolgte in der Novembersitzung des Gemeindera-
tes, wobei die Firma GLS Bau und Montage GmbH, nach eingehender Prüfung aller 8 Angebote und 
Vergabevorschlag durch das Ingenieurbüro Humer, als Bestbieter zum Angebotspreis von   
€ 819.727,54 (netto) den Zuschlag erhielt.  
 

Baubeginn Hochwasserschutzprojekt 



 

Oberflächenwasserkanal Ornading 
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Zum Schutz der Bewohner des Ortskernes vor einem 100- bis 120-jährigen Hochwasser  wird 
südlich vom Ortskern eine Hochwassermulde entstehen. Hierzu wird ein Entlastungsgerinne mit 
einer Länge von 500 m, einer Breite von 33 m und einer maximalen Tiefe von 1,5 m parallel zur 
Waldzeller Ache angelegt. Das Prinzip dahinter ist, dass bei einem Hochwasser ein Teil des Was-
sers vom Bach heraus- und weiter abwärts wieder in diesen hineingeleitet wird, um so den Bach 
hydraulisch zu entlasten. Damit während der Bauphase Baustellenfahrzeuge sowie Anrainer 
problemlos an- und abfahren können, wird im Dezember eine Umfahrungsstraße errichtet. 
 
Im Anschluss soll im Jänner mit dem nächsten Schritt begonnen werden. Angrenzend an die ers-
te Brücke über den Pollinger Bach wird eine zweite Brücke gebaut, damit auch eine Überque-
rung des neuen Entlastungsgerinnes gegeben ist. Bei günstiger Witterungslage wird parallel dazu 
auch gleich die Hochwassermulde angelegt werden. 
 
Derzeit werden bereits durch den Gewässerbezirk Braunau entlang 
des Pollinger Baches an manchen Stellen Anpassungen am Gelände 
wie Erhöhungen vorgenommen bzw. Hochwasserschutzmauern er-
richtet.  
 
Die geplanten Gesamt-Kosten (inklusive Grundeinlösekosten, Pla-
nungskosten sowie Kosten für Arbeiten des Gewässerbezirkes) von 
rund 2 Millionen Euro werden zu je 40 % vom Land OÖ und vom 
Bund gefördert, während die restlichen 20 % von der Gemeinde 
Polling finanziert werden. 
 
In rund einem Dreivierteljahr sollten die gesamten Bauarbeiten ab-
geschlossen sein und das Projekt der Gemeinde übergeben werden.
          Hochwasserschutzmauer 

 

Liebe Pollingerinnen und Pollinger, viele Menschen in unserer Gemeinde sind von der Hochwas-
serkatastrophe 2012 geprägt und machen sich große Sorgen, wenn Starkregen vorhergesagt 
wird, der durch den Klimawandel immer häufiger wird. Ich freue mich daher über den bevorste-
henden Baustart dieses wichtigen Jahrhundertprojektes, mit dem der Gefahr eines Jahrhundert-
hochwassers wirksam begegnet werden kann und das auch zu einem besseren Sicherheitsgefühl 
der Menschen beiträgt.  
 
Mir als Bürgermeister war dieses komplexe Projekt, das enorm viel an Zeit, Gesprächen, Pla-

nungs- und Berechnungsarbeit bedurfte, immer ein großes Anliegen. Ich möchte mich daher an 

dieser Stelle bei allen Beteiligten bedanken, die dazu beigetragen haben, den Hochwasserschutz 

für Polling zu realisieren. Besonders bedanken möchte ich mich bei den betroffenen Grundbesit-

zern, die Gründe zur Verfügung gestellt haben, ohne die der Hochwasserschutz nicht umgesetzt 

werden hätte können. 
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 Euer Bürgermeister 

Weihnachten und das Ende eines  

außergewöhnlichen Jahres 

 
Wir befinden uns schon wieder in der sogenannten stillen Zeit, die üblicherweise die hektischste Zeit 
des Jahres ist – doch heuer ist alles anders. Die Adventzeit ist jetzt wirklich eine stille Zeit – bedingt 
durch die Einschränkungen der Sozialkontakte aufgrund einer Pandemie. In wenigen Wochen neigt 
sich das Jahr 2020 dem Ende zu, ein Jahr, das uns alle in Erinnerung bleiben wird, weil sich in ihm die 
größte Gesundheits- und Wirtschaftskrise seit dem 2. Weltkrieg ereignet hat. Ich möchte auf die 
Thematik mit dem Corona-Virus hier gar nicht mehr näher eingehen, weil wir alle in dieser Angele-
genheit ohnehin bereits medial übersättigt sind. Aufgrund des zu beobachtenden Zusammenhalts 
und der Solidarität der Menschen in dieser Krisenzeit bin ich optimistisch, dass wir auch diese Krise, 
wie schon so viele andere in den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor, überwinden werden.  
 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Menschen bedanken, die in ihren verschiedenen Berufen 
in diesem außergewöhnlichen Jahr über sich hinaus gewachsen sind und Höchstleistungen erbracht 
haben.  
 
 
Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei allen ehrenamtlich 
Engagierten in unserer Gemeinde, insbesondere bei den Kom-
mandanten unserer Feuerwehren sowie den Vereinsobleuten.  
 
Ein herzlicher Dank gilt auch allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern im Gemeindedienst. 
 
Ich freue mich, auch Ursula Hebertshuber wieder in unserem 
Team begrüßen zu dürfen. 
 
Darüber hinaus möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal 
bei unserem Bauhofleiter Heli Maier und unserem Bauernbund-
obmann Thomas Mühlbacher für die Aufstellung des schönen 
Christbaumes am Gemeindeplatz bedanken.   
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Liebe Pollingerinnen und Pollinger! 
 

Der Jugendraum bzw. Gemeinschaftsraum nimmt schön langsam Gestalt an! Der Raum ist fertig 
gestrichen. Der neue Boden wurde von Martin Brandstötter und Johannes Huber verlegt - ein gro-
ßes Dankeschön dafür. Die Küche holte ich mithilfe von Markus Brenner aus Braunau ab. Wir wa-
ren mit seinem Bus samt Anhänger und unserem großen Auto unterwegs und es war trotzdem 
ziemlich knapp alles in der ersten Fahrt mitzunehmen – aber es ging sich zum Glück aus. In Polling 
waren schon drei HelferInnen vor Ort und gemeinsam wurde alles in den Raum getragen. Danke 
für die Hilfe! 
Leider ist es seit dem Lockdown nicht mehr möglich mit mehreren Leuten aus verschiedenen 
Haushalten etwas zu machen, sodass aktuell alles stillsteht. Sobald es wieder möglich ist, kommt 
Christian Hammerer von Hammerer Montagen und baut uns die Küche auf. Danach müssen ei-
gentlich nur mehr die Einrichtung, der Strom und der Zugang zum Raum fertiggestellt werden und 
der Jugendraum ist fertig! Ein großes Danke an alle, die in den letzten paar Monaten so kräftig mit 
angepackt haben. 
Somit möchte ich noch allen Pollingern und Pollingerinnen frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr wünschen! 

Euer Vizebürgermeister, 
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Reisepass und Personalausweis 

Anträge für Reisepass und Personalausweis können Sie auch 
im Gemeindeamt stellen. 
 
Beim Antrag für Reisepass bzw. Personalausweis für Kinder und 
Jugendliche ist folgendes zu beachten: 
 

 Die gebührenfreie Antragstellung für Minderjährige bis 
zum zweiten Lebensjahr ist beim Gemeindeamt bis zu vier 
Wochen vor Erreichen des zweiten Lebensjahres zulässig. Nach diesem Zeitpunkt wird der 
Antragsteller an die Bezirksverwaltung verwiesen. 

 Die gleiche Vorgangsweise gilt für Kinderreisepassanträge bis zum 12. Lebensjahr bzw. für Per-
sonalausweise bis zum 16. Lebensjahr. (Diese Anträge sind jedoch nicht gebührenfrei) 

 
Falls Sie Information zur Ausstellung oder zu den Kosten benötigen, wenden Sie sich gerne an das 
Gemeindeamt unter  07723/6505-0. 

 Öffnungszeiten der BH-Braunau 

Aufgrund der aktuellen Situation ist der Parteienverkehr in der Bezirkshauptmannschaft Braunau bis 
auf weiteres nur mehr am 
 

Montag, Mittwoch und Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr 
 
nach Terminvereinbarung möglich. 

Sachbeschädigung 

 

Bisher unbekannte Täter beschädig-
ten auf der Gemeindestraße Römer-
weg etliche Schneestangen.  

Diese mutwillige Beschädigung wur-
de zur Anzeige gebracht. Für zweck-
dienliche Hinweise bitte am Gemein-
deamt Polling i.I. 07723 6505 mel-
den. 

https://pixabay.com/de/photos/puffer-pass-reisen-grenze-zoll-1143485/


 

Seite  7 Pollinger Gemeindenachrichten  

 

 

 

Information zur Anmeldung in unserer Krabbelstube 

Seit September 2017 gibt es in Polling eine Krabbelstube.  Diese hat 
von Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr geöffnet.  
 
Besuchen können Kinder ab dem vollendeten 18. Lebensmonat die 
Krabbelstube, wenn deren Eltern berufstätig, arbeitssuchend oder 
in Ausbildung sind. Ab dem vollendeten 30. Lebensmonat ist der 
Besuch der Krabbelstube kostenlos. Der Elternbeitrag bis zum 30. 
Lebensmonat wird nach dem Einkommen der Familien berechnet.  

 
Derzeit ist die Nachfrage nach Krabbelstubenplätzen sehr hoch und wir bitten darum, sich recht-
zeitig zu melden, wenn Bedarf besteht. 
 
Wer im nächsten Krabbelstubenjahr (September 2021 bis Juli 2022) einen Platz für sein Kind in der 
Krabbelstube braucht wird gebeten, sich zeitnah (spätestens bis Ende Februar 2021) im Gemeinde-
amt unter 07723/6505 oder direkt in der Krabbelstube bei Fr. Lisa Bachinger unter der Telefon-
nummer 0660/7923187, zu melden.  
 
Wir freuen uns wenn die Krabbelstube auch weiterhin gut besucht ist und es jungen Familien er-

möglicht wird, Beruf und Familie zu vereinbaren.  

 

Ein Platz zum Wohlfühlen: 
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4951 Polling i.I., Waghamer Straße 3, Tel.: 07723/6505 
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§ 93 StVO 1960 lautet: 
(1) Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten, ausgenommen die Eigentümer von unver-

bauten land— und forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften, haben dafür zu sorgen, dass die 

entlang der Liegenschaft in einer Entfernung von nicht mehr als 3 m vorhandenen, dem öffentli-

chen Verkehr dienenden Gehsteige und Gehwege entlang der ganzen Liegenschaft in der Zeit 

von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr von Schnee und Verunreinigungen gesäubert sowie bei 

Schnee und Glatteis bestreut sind. Ist ein Gehsteig (Gehweg) nicht vorhanden, so ist der 

Straßenrand in einer Breite von 1 m zu säubern und zu bestreuen. Die gleiche Verpflichtung trifft 

Eigentümer von Verkaufshütten. 

(2) Die in Abs. I genannten Personen haben ferner dafür zu sorgen, dass Schneewächten oder Eis-

bildungen von den Dächern ihrer an der Straße gelegenen Gebäude bzw. Verkaufshütten entfernt 

werden. 

Im Zuge der Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Verkehrsflächen kann es aus ar-

beitstechnischen Gründen vorkommen, dass die Straßenverwaltung Flächen räumt und streut, hin-

sichtlich derer die Anrainer/Grundeigentümer im Sinne der vorstehend genannten bzw. anderer 

gesetzlicher Bestimmungen selbst zur Räumung und Streuung verpflichtet sind. 

 

Die Gemeinde Polling im Innkreis weist ausdrücklich darauf hin, dass 

 es sich dabei um eine (zufällige) unverbindliche Arbeitsleistung der Gemeinde Polling i. 

l. handelt, aus der kein Rechtsanspruch abgeleitet werden kann; 
 die gesetzliche Verpflichtung sowie die damit verbundene zivilrechtliche Haftung für 

die zeitgerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten in jedem Fall beim ver-

pflichteten Anrainer bzw. Grundeigentümer verbleibt.  

 eine Übernahme dieser Räum- und Streupflicht durch stillschweigende Übung im Sinne 

des § 863 ABGB hiermit ausdrücklich ausgeschlossen wird. 

 
Beim Winterdienst kommt es zudem leider immer wieder insofern zu Problemen, 

weil PKW´s und LKW´s auf unübersichtlichen und engen Straßenstellen geparkt wer-

den. Da die Schneeräumfahrzeuge einen erhöhten Platzbedarf haben und die Straßen sauber ge-

räumt und gestreut werden müssen, werden alle Verkehrsteilnehmer hiermit eindringlich ersucht, 

ihre Autos auf Parkplätzen bzw. in ihren Garageneinfahrten abzustellen. 

 
Weiters wird darauf hingewiesen, dass der in Privat— bzw. Firmeneinfahrten liegende Schnee 

nicht auf die Straße geworfen werden darf, da dies zu gefährlichen Verkehrssituationen führen 

kann. Im Falle eines Schadens könnte daher der Grundeigentümer zum Schadenersatz herangezo-

gen werden. 

 
Die Gemeinde Polling im Innkreis ersucht um Kenntnisnahme und hofft, dass durch ein gutes Zu-
sammenwirken der kommunalen Einrichtungen und des privaten Verantwortungsbewusstseins 
auch im kommenden Winter wieder eine sichere und gefahrlose Benützung der Gehsteige, Geh-

wege und öffentlichen Straßen im Gemeindegebiet möglich ist. 

Winterräum– und Streudienst Information  
Seitens der Gemeinde Polling im Innkreis wird auf die gesetzlichen Anrainerverpflich-

tungen, insbesondere gemäß § 93 Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO 1960, BGBl. 

1960/159 idgF., hingewiesen. 



 

 

 

 

DIE GESUNDE SEITE 

 
Mistelzweig aufhängen: Die Tradition dahinter 
 
Insbesondere zur Weihnachtszeit ist das Aufhängen der Mis-
telzweige in vielen Familien Tradition. Sie hängen meist am 
Türrahmen oder an der Decke, sodass darunter genug Platz 
für Pärchen ist. Glück, Gesundheit und Fruchtbarkeit sind Din-
ge, die der Mistel bereits seit langer Zeit zugeschrieben wer-
den. 
 
 
Die Germanen waren der Überzeugung, dass der Mistelzweig 
sie schütze und fertigten sich zunächst Armbänder zum Schutz an.  
Aber auch damals wurde der Mistelzweig schon an die Tür gehängt. Dort sollte er die Bewohner des 
Hauses vor allem Schlechten beschützen.  
Der Glaube an die Mistel ging oft noch darüber hinaus: Man versetzte Jagdhütten damit, schnitzte 
Messer aus dem Holz, legte sie unter das Kissen oder trug sie um den Hals.  
All dies hat mit dem Glauben an die Heilkraft der Mistel zu tun.  

 

Schneemänner 
 
Zutaten   
200 g Marzipanrohmasse 
rote und braune Zuckerschrift Fertigprodukt, Backregal 
6 Fruchtgummischnüre mit Zucker ummantelt 
6 Pralinenförmchen aus Stanniolpapier 
 
Zubereitungsschritte  
Die Marzipanrohmasse verkneten und daraus 6 kleinere Kugeln für die Schneemannköpfe und  
6 größere Kugeln für die Körper formen. Je einen Kopf und einen Körper fest aneinander drücken.  
 
Aus Marzipanresten 6 Nasen formen, nach Belieben mit etwas Zuckerschrift rötlich einfärben und 
fest ins Gesicht drücken. Mit brauner Zuckerschrift Augen und Knöpfe aufmalen.  
 
Jedem Schneemann einen Schal aus einer Fruchtgummischnur umbinden und zuletzt die Hütchen 
aus Stanniolpapier auf die Köpfe setzen.  
 

 
Die Gesunde Gemeinde wünscht ein Gesundes 
Frohes Fest und ein Gesundes Neues Jahr. 
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https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/suesses/marzipan
https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/suesses/zucker
https://eatsmarter.de/lexikon/warenkunde/suesses/gummibaerchen
https://pixabay.com/de/photos/mistelbeeren-mistel-mistelzweig-16395/
https://pixabay.com/de/photos/freigestellt-weihnachtszweig-fest-1007754/
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Ab 01.01.2021 werden die österreichischen Bestim-
mungen von der EU-Verordnung abgelöst. 
 
Folgendes gilt es beim Einsatz von Drohnen zu  
beachten: 
Registrierungspflicht für Drohnen Betreiber  
 -  Beim Betrieb von Drohnen über 250 Gramm Abfluggewicht  
 - Beim Betrieb von Drohnen unter 250 Gramm Abfluggewicht, insbesondere für  
  High-Speed und Racing Drohnen 
 - Beim Betrieb von Drohnen unter 250 Gramm Abfluggewicht, die mit einem Sensor  
  personenbezogene Daten erfassen können  
 
Beim Betrieb von Kameradrohnen muss sich der Drohnenbetreiber in jedem Fall registrieren las-
sen! 
Die Registrierung der Drohnen erfolgt unter https://dronespace.at der Austro Control. Für die Regist-
rierung sind ein  Identitätsnachweis und eine Polizzennummer einer gesetzeskonformen Drohnen 
Haftpflichtversicherung notwendig. Nach der Registrierung erfolgt eine Schulung (diese entfällt bei 
Klasse C0 Drohnen unter 250 Gramm) danach absolviert man den Drohnenführerschein. Dann be-
kommt man eine Drohnen Betreibernummer, diese gehört an der Drohne angebracht. Den Drohnen-
führschein und die gültige Polizze der Drohnenversicherung immer mitführen, wenn man eine Droh-
ne fliegen lässt.  
In welche Unterkategorie eine Drohne fällt, hängt von der CE Klasse ab. Diese sollte auf der Verpa-
ckung der Drohne ersichtlich sein.   
 
Weitere Infos zur Drohnen CE Klassifizierung,  Übergangsfristen der EU Drohnen Verordnung, u.v.m. 
finden Sie unter https://dronespace.at/.  
 

 
 Wenn mit einer Drohnenkamera gezielt Personen aufgenommen werden und klar erkennbar 

sind, kann eine Veröffentlichung dieser Aufnahmen das urheberrechtlich geschützte Bildnis-
recht verletzen. 

 Das Ausspionieren fremder Grundstücke sowie jeglicher Eingriff in die Privatsphäre Dritter ist 
verboten. 

 Ein Drohne, die in geringer Höhe über einem Grundstück fliegt, kann das Eigentumsrecht verlet-
zen und eine Besitzstörung darstellen. 
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EU-Verordnung zur einheitlichen Regulierung des  
Einsatzes von Drohnen - ab 01.01.2021 

Allgemeine Rechtsvorschriften die im Umgang mit einer 
Drohne zu beachten sind. 

https://pixabay.com/de/photos/drohne-flugdrohne-quadrocopter-3198320/
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————————————————————————————————— 

Das Geheimnis der Weihnacht     
besteht darin, 
dass wir auf unserer Suche 
nach dem Großen und      
Außerordentlichen 
auf das Unscheinbare und Kleine 
hingewiesen werden.  

 

Gesundheit, Glück und Erfolg im kommenden Jahr wünschen 

Der Bürgermeister   Die Gemeindebediensteten 

      Eva Hütter   Melanie Mayerböck 

      Helmut Maier  Ursula Hebertshuber 

      Susanne Derraj-Auer   
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Wohin, wenn es Zuhause nicht mehr auszuhalten ist? 
Frauenübergangswohnung Braunau als Möglichkeit.  
 

In Zeiten von Ausgangsbeschränkungen müssen Menschen in gemeinsamen Wohnungen näher zu-
sammenrücken. Oft kommt es durch mangelnde Ausweichmöglichkeiten vermehrt zu Streitereien 
und Schwierigkeiten treten deutlicher zutage. Probleme können sich in unterschiedlichen Beziehungs-
konstellationen ergeben, wie zB durch den Partner/die Partnerin oder auch durch die Eltern.  Gerade 
Frauen versuchen zu kompensieren, versuchen Situationen zu entschärfen und halten oft sehr lange 
aus. Dies kann zu einer psychischen Belastung führen. In unsicheren Zeiten wie diesen, ist es für Frau-
en wichtig zu wissen, dass es Möglichkeiten gibt, aus krankhaften Beziehungen auszusteigen.  
Wenn die Gefahr besteht, dass man verletzt, bedroht oder verfolgt wird, braucht es den Schutz durch 
ein Frauenhaus. Lebt man jedoch in einer psychisch belasteten Beziehungssituation hilft die Frauen-
übergangswohnung  Braunau.  Auch in der Corona- Zeit ist es möglich in die Frauenübergangswoh-
nung einzuziehen. Sie bietet Frauen sofort eine Wohnmöglichkeit. Sechs Monate können Frauen ge-
meinsam mit ihren Kindern dort wohnen. Mit Hilfe einer Beraterin entwickeln sie neue Perspektiven, 
um in ein selbstständiges Leben zu finden.  
 

Nähere Informationen erhalten sie in der Frauenberatungsstelle 
Frau für Frau, auch anonym möglich. 
Frau für Frau 
Stadtplatz 6/1 
5280 Braunau 
07722/64650 
office@fraufuerfrau.at 

Frau für Frau 

https://pixabay.com/de/photos/weihnachten-rot-gold-1813158/

